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DerVerfassungsgerichtshofüberdie Nahrungs -oderGenussmittelabgabe .Beim
Verfassungsgerichtshof fand heute die Verhandlungbetreffend dieUeberprüfung
des Wiener Nahrungs -oder Genussmittelabgabegesetzes statt .Nach einer länge¬
ren Beratung hat Präsident Vittorelli das Erkenntnis verkündet .Der Absatz1
des Paragraph 1 des Gesetzes über die Nahrungs -oder Genussmittelabgabewird
wegenVerfassungswidrigkeit aufgehoben ,weil die dort festgesetzten Merkmale
für die Abgabepflichtderart sind ,dass die Gleichartigkeit der Abgabemit
der Warenumsatzsteuer gegeben ist . DerVerfassungsgerichtshef hat gleichzei¬

tig erkannt ,dass der Absatz1 des Paragraph1 des Gesetzesnochbis zum31 .in seiner derzeitigen Fassung
Dezember 1930/in Kraft zu bleiben und dass nach diesem Termin der Absatz 1des

Paragraph 1 des Gesetzes in der Fassungzu gelten habe ,die er vor der Novelle

vom17 .Juli 1925hatte . Dasbedeutet ,dass bis zum31 .Dezember1930dieNah¬
rungs -oder Genussmittelabgabe wie bisher eingehoben und dass sie auch nach

diesem Termin eingehoben wird ,aber nicht nach dem Ahsatz 1 des Paragraph 1

der Novelle von 1925,sondern nach der alten Fassung des Absatzes 1( Gesetz
vom 21 .April 1922 ) ,das heisst ,nicht mehr einzelne im Gesetz angeführte Merk¬

male werden die Einreihung begründen ,sondern wie vor der Novellierung von

1925die Eigers chaft eines Luxusbetriebes ,die nachden KreisenderKundschaft,
der Ausstattung ,der bevorzugten Lagedes Lokales oder demgebotenenKomfort
im Vergleich mit Unternehmungen der gleichen Betriebsart beurteilt wird .Zu

bemerken ist ,dass sich das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes nur auf Ab¬

satz 1 desParagaaph1 desAbgabegesetzesbezieht ,nicht aberauf Absatz2,al¬
so nicht auf jene Betriebe ,die schon kraft Gesetzes und nicht erst durchin¬
dividuelle Einreihung abgabepflichtig sind .Dies sind alle Nachtlokale ,Bars ,

Kabaretts ,Varietess ,Konzertcafees ,Konzertrestaurants ,Heurigen - undBuschen¬
schänken ,Liqueur - undFrühstückstuben ,ferner alle Betriebe für jene Nahrungs¬

oderGenussmittel ,die anlässlich der der LustbarkeitsaßgabeunterliegendenVer
anstaltungen verabfolgt werden .Ebensowenig bezieht sich das Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes auf alle übrigen Bestimmungen des Gesetzes .

Kein Feuer in einem städtischen Erholungsheim .In einem Abendblatt wirdheute
über einen Brand im stadtischen Erholungsheim Schless Bellevue berichtet .Dazu
wird festgestellt ,dass das Schloss Bellevue wohl städtisches Eigentum ist ,
dort aber ein privates Heim für knochentuberkulose Kinder untergebracht ist .
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